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Richtlinien 
zur Durchführung der Ortskundeprüfung 

für Taxifahrer für den Landkreis Oder-Spree 
(Ortskundeprüfungsrichtlinien) 

Runderlass des Ministeriums 
für Infrastruktur und Raumordnung 
Abteilung 4/Straßenverkehrsrecht 

Vom 6. Dezember 2004 

1 

1.1 Bewerber um eine Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung 
mit Taxen haben ihre Ortskenntnisse (§ 48 Abs. 4 Nr. 7 der 
Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV) in einer Prüfung (Orts
kundeprüfung) nachzuweisen. Die Prüfung besteht aus 
einem schriftlichen und mündlichen Teil. 

1.2 Der mündliche Teil der Prüfung ist vor dem Prüfungsaus
schuss abzulegen. Den schriftlichen Teil der Prüfung führt 
die Erlaubnisbehörde durch; sie kann sich hierbei der Hilfe 
von Mitgliedern dieses Prüfungsausschusses bedienen. 

1.3 Dem Prüfungsausschuss gehören an: 

a) ein Vertreter der Fahrerlaubnisbehörde als Vorsitzender 
und 

b) ein Vertreter des Taxigewerbes als Beisitzer. 

Vertreter des Gewerbes, die Ortskundeunterricht erteilen, 
dürfen nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein. 

1.4 Ein Vertreter des Taxigewerbes darf nicht an Prüfungen von 
Bewerbern teilnehmen, die in seinem eigenen Unternehmen 
oder in einem Unternehmen seiner Ehefrau als Fahrer tätig 
werden sollen. 

1.5 Eine Ortskundeprüfung ist nicht erforderlich, wenn der Be
werber innerhalb der letzten drei Jahre vor Antragstellung 
die beantragte Erlaubnis einmal besessen hat und keine Tat
sachen bekannt sind, die Zweifel an seinen Ortskenntnissen 
begründen können. 
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Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. 

3 

3.1 Der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschus
ses. Er setzt nach Bedarf Prüfungstermine fest und lädt die 
Bewerber. 

3.2 Die Ortskundeprüfung ist nicht öffentlich. Das Ministerium 
für Infrastruktur und Raumordnung ist berechtigt, Beauf
tragte zu entsenden. 
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4.1 Für die Durchführung der Ortskundeprüfung wird eine Ge
bühr nach Gebühren-Nr. 203 des Gebührentarifs zur Gebüh
renordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) 
erhoben. Die Gebühr ist von dem Bewerber vor Beginn der 
Prüfung bei der Geldannahmestelle einzuzahlen. 

4.2 Bleibt der Bewerber einmal der Prüfung ohne wichtigen 
Grund und ohne ausreichende Entschuldigung fern, so gilt 
die Prüfung als nicht bestanden; im Wiederholungsfall gilt 
der Nachweis der Ortskenntnisse als nicht erbracht und der 
Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförde
rung wird abgelehnt. Darauf ist der Bewerber in der Ladung 
zur Prüfung hinzuweisen. 

4.3 Bewerber, die während der Prüfung eine Täuschungshand
lung begehen, sind von der weiteren Prüfung auszuschlie
ßen. Der Nachweis der Ortskenntnisse gilt in diesem Fall als 
nicht erbracht und der Antrag auf Erteilung der Fahrerlaub
nis zur Fahrgastbeförderung wird abgelehnt. 
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5.1 In der schriftlichen Prüfung ist anhand eines Fragebogens 
mit 30 Fragen zu ermitteln, ob der Bewerber die erforder
lichen Ortskenntnisse besitzt. Der Fragebogen darf nur 
Fragen enthalten, die dem Ortskundekatalog entnommen 
sind. Der Ortskundekatalog ist von der Erlaubnisbehörde 
zusammenzustellen. 

In den Ortskundekatalog sind aufzunehmen: 

a) Gemeinden des Landkreises Oder-Spree 
b) Straßen der Städte Beeskow, Eisenhüttenstadt und Fürs

tenwalde

c) Behörden und öffentliche Einrichtungen

d) Ausflugsziele.


Die Zusammenstellung der Fragebogen obliegt der Erlaub
nisbehörde. 

5.2 Der Bewerber hat innerhalb von 45 Minuten 30 Fragen aus 
den in Nummer 5.1 Buchstabe a bis d genannten Bereichen 
zu beantworten, und zwar fünf Fragen zu Buchstabe a, fünf 
Fragen zu Buchstabe b, fünfzehn Fragen zu Buchstabe c und 
fünf Fragen zu Buchstabe d. 

5.3 Zum Nachweis der erforderlichen Ortskenntnisse sind vom 
Bewerber zu den Fragen aus den nachstehend genannten Be
reichen folgende Angaben zu machen: 

zu a) Gemeinden 

Es ist die davor liegende und darauf folgende Ge
meinde zu benennen. 
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zu b) Straßen 

Es sind Anfang und Ende, gegebenenfalls die Ver
längerung der erfragten Straße zu benennen. 

zu c) Behörden und öffentliche Einrichtungen 

Es ist die Straße oder der Platz anzugeben, in der (an 
dem) sich der Haupteingang des jeweiligen Objek
tes befindet. 

zu d) Ausflugsziele 

Es ist die Gemeinde, in dem das Ausflugsziel liegt, 
und die Straße zu benennen, die dorthin bezie
hungsweise dort entlang führt. 

6 

6.1 In der mündlichen Prüfung muss der Bewerber den kürzesten 
Weg zu einem bestimmten Fahrtziel nennen können. Hierzu 
soll er mindestens zwei von drei Fragen über Zielfahrten in 
verschiedenen Stadtbereichen zutreffend beantworten und 
hierbei die vom Abfahrtsort bis zum Fahrtziel zu befahrenden 
Straßen und Plätze der Reihe nach benennen. Er muss ange
ben können, in welche Richtung (rechts, links, geradeaus) er 
diese Straße zu befahren hat. Es sind von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses nur solche Abfahrtsorte und Fahrtziele 
zu benennen, die im Ortskundekatalog enthalten sind. 

6.2 Bei nicht eindeutigem Ergebnis in der mündlichen Prüfung 
sind Zusatzfragen nach Maßgabe des Ortskundekatalogs zu 
stellen. Zulässig sind insbesondere Fragen nach Quer
straßen, Plätzen, Hauptverkehrsstraßen, Hotels, Behörden 
und Krankenhäusern. 
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7.1 Über die Ortskundeprüfung ist von dem Vorsitzenden eine 
Niederschrift anzufertigen, die von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu unterschreiben ist. 

7.2 Die Niederschrift enthält die gutachterliche Stellungnahme 
des Prüfungsausschusses über das Ergebnis der Ortskunde
prüfung. Das Ergebnis ist als „ausreichend“ oder „nicht aus
reichend“ zu bezeichnen. 

7.3 Die Ortskenntnisse sind als „ausreichend“ zu bezeichnen, 
wenn der Bewerber in der schriftlichen Prüfung mindestens 
27 Fragen - in jedem Fall mindestens 90 Prozent der Fragen 
und in der mündlichen Prüfung mindestens zwei Fragen zu
treffend oder in Verbindung mit der Zusatzfrage (Num
mer 6.2) ausreichend beantwortet. 

7.4 Dem Bewerber ist die gutachterliche Stellungnahme des 
Prüfungsausschusses über das Ergebnis der Prüfung nach 
ihrem Abschluss durch den Vorsitzenden bekannt zu geben. 
Bei nicht ausreichendem Ergebnis sind die Gründe für diese 
Bewertung dem Bewerber mitzuteilen und in der Nieder
schrift aufzunehmen. 

7.5 Die Niederschrift und sonstige Prüfungsunterlagen sind der 
Erlaubnisbehörde zuzuleiten. Die Erlaubnisbehörde hat sie 
dem Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbe
förderung beizufügen und dem Bewerber auf seinen Wunsch 
die Einsichtnahme zu gestatten. 

7.6 Über die Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförde
rung entscheidet die Erlaubnisbehörde; sie ist an die Stel
lungnahme des Prüfungsausschusses nicht gebunden. 
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8.1 Der Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbe
förderung ist nach einem Jahr als gegenstandslos anzusehen; 
die Ortskundeprüfung muss daher innerhalb dieses Zeit
raums mit Erfolg abgelegt werden. 

8.2 Hat der Bewerber die Ortskundeprüfung nicht bestanden, so 
darf er sie auf der Grundlage seines vorliegenden - noch gül
tigen - Antrages auf Erteilung der Fahrerlaubnis zur Fahr
gastbeförderung zweimal wiederholen. Bestandene schrift
liche Prüfungen sind innerhalb der Jahresfrist des Antrages 
anzurechnen. Jede Wiederholung ist gebührenpflichtig. Der 
Prüfungsausschuss kann eine angemessene Frist bestim
men, vor deren Ablauf die Prüfung nicht wiederholt werden 
darf. 
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Diese Ortskundeprüfungsrichtlinien treten am 16. Februar 
2005 in Kraft und mit Ablauf des 15. Februar 2011 außer 
Kraft. Die Ortskundeprüfungsrichtlinien vom 15. Februar 
2000 (ABl. S. 74) werden aufgehoben. 

Einführung technischer und vergaberechtlicher 
Regelungen für das Straßenwesen in Brandenburg 

Runderlass des Ministeriums für Infrastruktur 
und Raumordnung 

Abteilung 5, Nr. 20/2004 
- Vergabe- und Vertragswesen, Straßen-, Brücken- 

und Ingenieurbau 
Vom 10. Dezember 2004 

Der Runderlass richtet sich an 

- die Straßenbaubehörden 
- die Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden des Lan

des Brandenburg. 

Das Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr, 
Abteilung 5 hat mit den Runderlassen Nummer 33/1999 für die 
Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden des Landes Bran
denburg und Nummer 34/1999 für die Straßenbaubehörden des 
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Landes Brandenburg ein Verzeichnis aller gültigen Runderlasse 
eingeführt. 

In Ergänzung zu diesen Runderlassen wird das Verzeichnis um 
die Sachgebiete Straßenbau, Vergabe- und Vertragswesen er
weitert. 

Das Verzeichnis der gültigen Runderlasse für die Sachgebiete 
Vergabe- und Vertragswesen, Straßen-, Brücken- und Ingenieur
bau wird durch den Landesbetrieb Straßenwesen regelmäßig ak
tualisiert. Das Verzeichnis ist ab dem 1. Januar 2005 im Internet 
unter www.mir.brandenburg.de abrufbar. 

Erlass des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Verbraucherschutz zur 

Bekanntmachung der Erhaltungsziele 
nach § 26 b Abs. 3 des Brandenburgischen 

Naturschutzgesetzes und zur Bewirtschaftung 
des Fauna-Flora-Habitat-Gebietes 

„Wahlendorfer Luch, Klappgraben, Gänsepfuhl“ 

Vom 30. November 2004 

Dieser Erlass regelt auf der Grundlage des § 26 b Abs. 3 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes (BbgNatSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 2004 (GVBl. I S. 350) 
die erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung von Artikel 6 der 
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhal
tung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tie
re und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch 
die Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG 
Nr. L 305 S. 42), - Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richt-
linie). Er legt die unter Nummer 4 genannten Erhaltungsziele 
fest sowie die erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen und deren 
Umsetzungsinstrumente in Anlage 2. Die Umsetzung ist durch 
die zuständigen Behörden zu gewährleisten. 

Bewirtschaftungsgegenstand 

Die in Anlage 1 (Übersichtsskizze) näher bezeichnete Fläche im 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin wurde als Fauna-Flora-Habitat-
Gebiet (FFH-Gebiet) mit der Bezeichnung „Wahlendorfer Luch, 
Klappgraben, Gänsepfuhl“, Gebietsnummer 529, an die Euro
päische Kommission gemeldet. Das Gebiet hat eine Größe von 
rund 250 Hektar und umfasst Flächen in den folgenden Fluren: 

Gemeinde: Gemarkung: Flur: 

Temnitzquell Katerbow 3, 4, 7, 9; 
Märkisch-Linden Darritz 3; 
Storbeck-Frankendorf Frankendorf 5; 
Märkisch-Linden Kränzlin 6, 8; 
Storbeck-Frankendorf Storbeck 3, 4, 5, 6; 
Stadt Neuruppin Neuruppin 10, 11. 

Die Grenze des Gebietes ist in Flurkarten festgelegt. Maßgeb
lich ist die Abgrenzung in den Flurkarten. Die Biotopkarte, die 

Karte der FFH-Lebensraumtypen (LRT) und die Zielkarte zum 
Gebiet sind samt Flurkarten und einer Flurstücksliste beim Lan
desumweltamt in Potsdam, beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin 
als untere Naturschutzbehörde in Neuruppin, beim Amt für 
Forstwirtschaft Alt Ruppin in Alt Ruppin sowie beim Amt Tem
nitzquell in Walsleben einzusehen. 

2 Beschreibung des FFH-Gebietes 

Das FFH-Gebiet befindet sich circa fünf Kilometer nordwest
lich von Neuruppin und erstreckt sich entlang der Ruppiner 
Seenrinne von West nach Ost. Der durch Erlenbruchwald ge
prägte „Bütowsumpf“ begrenzt das Gebiet im Westen, der 
Klappgraben als verbindendes, temporär trockenfallendes Ele
ment schlängelt sich durch die hauptsächlich durch Grünland
nutzung geprägten Niederungen. Auf seinem Weg zwischen der 
Revierförsterei Buchenhaus und der Kränzliner Siedlung streift 
der Klappgraben das Wahlendorfer Luch und teilt sich bei Er
reichen der Mesche in zwei Gräben. Einer dieser neuen Gräben 
mündet im Osten in den Gänsepfuhl, der andere auf Höhe des 
Schöpfwerkes in den Mahlbusen, nordöstlich des ehemaligen 
Flugplatzes der Stadt Neuruppin. Das Wahlendorfer Luch und 
die Mesche durchbrechen mit ihrer sackartigen Gestalt den sonst 
linienhaften Charakter des Gebietes. Das Wahlendorfer Luch ist 
ein stark mit Weidengebüschen durchsetzter extensiv genutzter 
Grünlandbereich, der durch zahlreiche Gräben nach Süden ent
wässert. Die Neuruppiner Mesche ist gekennzeichnet durch 
feuchte bis frische Wiesen und Weiden sowie natürlich eutrophe 
Seen, den Gänsepfuhl und mehrere ehemalige vernässte Torfsti
che. Das Grabensystem der Mesche entwässert ebenfalls nach 
Süden in den Mahlbusen. 

3 Beschreibung und Bewertung der Lebensraumtypen 
nach Anhang I und der Arten nach Anhang II der FFH-
Richtlinie sowie deren ökologische Erfordernisse 

Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichen- oder 
Hainbuchenwald 

LRT-Nr. 9160, Größe: rund 3 Hektar, Erhaltungszustand B 

Es handelt sich um Galeriewald, der durch Eichen und Hainbu
chen dominiert ist. Als circa ein Kilometer langes Band von bis 
zu 35 Metern Breite zieht sich der Wald in Teilbereichen am süd
lichen Grabenrand des Klappgrabens entlang. Die dichte Hasel
nussstrauchschicht sowie  parallel zum Klappgraben verlaufen
de Gräben mittelalterlicher Hutewaldungen erschweren den Zu
gang. Als Rest einer natürlichen Waldgesellschaft steht der Le
bensraumtyp unter Schutz nach § 32 BbgNatSchG. 

Magere Flachland-Mähwiesen 

LRT-Nr. 6510, Größe: rund 2,4 Hektar, Erhaltungszustand B 

Dieser Lebensraumtyp findet sich rund um den Gänsepfuhl und 
in einem schmalen Streifen nördlich des Schöpfwerkes. Er stellt 
hier den trockenen Teil eines großen Feuchtwiesenkomplexes 
dar. Zur Erhaltung und Erhöhung des Krautanteils ist eine Nut
zung durch eine einschürige späte Mahd anzustreben. Eine wei
tere Absenkung des Grundwasserspiegels ist zu vermeiden. 
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Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und to-
nig-schluffigen Böden (Molinion cearuleae) 

LRT-Nr. 6410, Größe: rund 22 Hektar, Erhaltungszustand B 

Östlich des Mahlbusen gelegen befindet sich dieser stark mit 
Weidengebüsch durchsetzte Lebensraumtyp. Durch unregelmä
ßige späte Mahd und Entfernung des Mähgutes in Verbindung 
mit einer Anhebung des Grundwasserpegels soll versucht wer
den, die drohende Verbuschung und Vorwaldbildung zu stoppen. 
Die Eutrophierung der Fläche ist ebenso zu vermeiden wie die 
fortschreitende Austrocknung. Der Lebensraumtyp ist gemäß 
§ 32 BbgNatSchG geschützt. 

Natürlich eutrophe Seen 

LRT-Nr. 3150, Größe: rund 2 Hektar, Erhaltungszustand B 

Der Lebensraumtyp befindet sich an der östlichen Grenze des 
FFH-Gebietes und hat sich in ehemaligen Torfstichen entwi
ckelt. Eine Voraussetzung zum Erhalt der Gewässer ist die Ver
meidung jeglicher Art von Eutrophierung. Eine Badenutzung im 
Gänsepfuhl ist zu unterbinden. 

Fischotter (Lutra Lutra) 

Erhaltungszustand C 

Der Fischotter benötigt großflächig semiaquatische Lebensräu
me. In Erwartung einer zukünftigen Ausbreitung der Population 
ist eine über das Jahr beständige Wasserführung des Biotops an
zustreben. Uferbereiche sind durch Zäune vor Trittschäden wei
dender Großtiere zu schützen und in ihrer Struktur zu erhalten. 
Die Fischereiwirtschaft sollte in den an das FFH-Gebiet angren
zenden Flächen sogenannte „Otterreusen“ verwenden. Wichtig 
für die Ausbreitung des Fischotters ist weiterhin die Verwendung 
von ottergerechten Durchlässen und Unterführungen bei Bau
maßnahmen. 

Biber (Castor fiber) 

Erhaltungszustand C 

Der Biber benötigt ebenso wie der Fischotter semiaquatische Le
bensräume. Neben der beständigen Wasserführung des Klappgra
bens ist die Anpflanzung grabenbegleitender Weichhölzer bezie
hungsweise die Unterstützung ankommender Weichholzvegeta
tion erforderlich. Erforderlich ist ebenfalls die Minimierung von 
Störungen. Eventuelle Stauungen sind so zu gestalten, dass eine 
Durchwanderung/Überwindung durch den Biber möglich ist. 

Erhaltungszustand: A - hervorragender Erhaltungszustand 
B - guter Erhaltungszustand 
C - durchschnittlicher oder beschränkter 

Erhaltungszustand 

Erhaltungsziele 

Ziel ist die Erhaltung 

-	 des subatlantischen oder mitteleuropäischen Stieleichen

oder Hainbuchenwaldes als naturnaher Wald im Oberlauf 
des Klappgrabens, 

- magerer Flachland-Mähwiesen, 
- von Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und 

tonig-schluffigen Böden (Molinion cearuleae), 
- natürlich eutropher Gewässer im Bereich der Gänsepfuhl

senke 

sowie die Schaffung günstiger Lebensraumvoraussetzungen für 
eine Wiederbesiedlung durch Biber und Fischotter.  

5 	 Bestand und Bewertung der nach § 32 BbgNatSchG ge
schützten Biotope sowie von Biotopen, die Einfluss auf 
die in Nummer 3 aufgeführten Lebensraumtypen und 
Arten haben 

Frisch- beziehungsweise  Feuchtwiesen 

Frisch- und Feuchtwiesen befinden sich im und rund um das 
FFH-Gebiet. Die Frisch- und Feuchtwiesen werden als Weide 
oder Wiese genutzt. Zur Erhaltung und Verbesserung der Arten
vielfalt ist eine regelmäßige späte Mahd erforderlich. Eine ex
tensive Grünlandbewirtschaftung sollte fortgeführt werden. Die 
Beweidung ist nur bei Trittfestigkeit der Grasnarbe zulässig. 

Seggen- und binsenreiche Nasswiesen 

Seggen- und binsenreiche Nasswiesen befinden sich kleinflä
chig als Begleitbiotop entlang von Gräben oder Feuchtstellen. 
Bei Bedarf sind biotoppflegende Maßnahmen zur Vermeidung 
von Gehölzsukzession durchzuführen. 

Gewässerufer, Verlandungszonen 

Die Biotope befinden sich fast ausschließlich im Bereich des 
Gänsepfuhl, gelegentlich auch entlang des Grabensystems.  Die 
Verlandungszone rund um die Torfstiche zeigt eine gute Ausprä
gung als Biotop, wohingegen der Röhrichtgürtel am Gänsepfuhl 
durch anhaltende Zerstörung nur rudimentär ausgebildet ist. 

Moor- und Bruchwälder, Reste natürlicher Wälder 

Reste natürlicher Wälder finden sich kleinflächig im gesamten 
FFH-Gebiet. Eine naturnahe Bewirtschaftung entsprechend 
dem Maßnahmekatalog ist zu sichern. Der Wasserrückhalt ist zu 
erhöhen und somit eine Anhebung des Wasserspiegels im „Bü
towsumpf“ zu bewirken. 

Gräben 

Ein umfangreiches Grabensystem ist im Wahlendorfer Luch 
und in der Mesche vorhanden. Die zur Melioration angelegten 
Gräben führen zu einer starken Entwässerung des gesamten 
FFH-Gebietes und gefährden hierdurch den Schutzzweck. 
Durch Staumaßnahmen ist der Wasserhaushalt im FFH-Gebiet 
zu stabilisieren und der Grundwasserstand möglichst zu erhö
hen. Dies gilt im Besonderen für das Wahlendorfer Luch und 
die Mesche. In Abstimmung mit den betroffenen Flächennut
zern, den Stauanlageneigentümern beziehungsweise Stau
rechtsinhabern und dem gewässerunterhaltungspflichtigen 
Wasser- und Bodenverband sind nutzungsverträgliche, saisona

4 
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le Stauziele sowie zur Umsetzung notwendige Maßnahmen zu 
ermitteln, wasserrechtlich durch die untere Wasserbehörde be
ziehungsweise die obere Wasserbehörde sichern zu lassen und 
anschließend umzusetzen. 

Feldgehölze, Baumreihen, Hecken 

Die Gehölze sind entsprechend der Maßnahmenkarte zu behan
deln. Generell sollen die Gehölze zur Gliederung der Landschaft 
erhalten bleiben und gegen Viehverbiss geschützt werden. Entlang 
dem Klappgraben sollten Weichhölzer zur Beschattung und als 
Nahrungsangebot für den Biber angepflanzt werden beziehungs
weise die natürlich auflaufende Vegetation unterstützt werden. 

Umsetzung 

Geeignete Maßnahmen zur Umsetzung der unter Nummer 4 auf

geführten Erhaltungsziele sind in Anlage 2 aufgeführt. Unbe
rührt bleiben Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die 
durch die zuständige Naturschutzbehörde angeordnet oder 
durchgeführt werden. 

Für die Betreuung der Umsetzung des Bewirtschaftungserlasses 
ist die obere Naturschutzbehörde verantwortlich und für die 
Durchsetzung beziehungsweise Berücksichtigung im Vollzug 
der einzelnen Erhaltungsmaßnahmen die jeweilig zuständige 
Fachbehörde, die darüber die zuständige Naturschutzbehörde 
informiert. 

7 In-Kraft-Treten 

Dieser Erlass tritt am Tage seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
in Kraft. 
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Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft 
des Landes Brandenburg zur Förderung 

von Gemeinschaftsprojekten wirtschaftsnaher 
Institutionen zur Markterschließung im 

Gesamtinteresse des Landes Brandenburg 
(Markterschließungsrichtlinie Teil B) 

Vom 14. Dezember 2004 

1	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1	 Das Land Brandenburg gewährt auf der Grundlage der 
Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 
1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Struktur
fonds, der Verordnung (EG) Nr. 1685/2000 der Kommis
sion vom 28. Juli 2000, geändert durch Verordnung (EG) 
Nr. 448/2004 vom 10. März 2004 mit Durchführungsbe
stimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des 
Rates hinsichtlich der Zuschussfähigkeit der Ausgaben 
für von den Strukturfonds kofinanzierte Operationen, so
wie der §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
und der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften (VV) 
nach dieser Richtlinie Zuwendungen für Maßnahmen 
mit infrastrukturellem Charakter im Rahmen von Ge
meinschaftsprojekten zur Förderung der Markterschlie
ßung auf in- und ausländischen Märkten sowie zur Ak
quisition von ausländischen Unternehmen als Investoren 
im Land Brandenburg. 

1.2	 Ziel dieser Richtlinie ist die Stärkung der Wettbewerbs
fähigkeit brandenburgischer Unternehmen durch die 
Anbahnung überregionaler und grenzüberschreitender 
Kooperationen und die Öffnung neuer Absatzmärkte im 
In- und Ausland durch Gemeinschaftsprojekte zur 
Markterschließung und Absatzförderung von Produkten 
und Dienstleistungen, insbesondere für kleine und mitt
lere Unternehmen sowie die Vernetzung der Unterneh
men zum Ausgleich der strukturellen Wettbewerbsnach
teile brandenburgischer Unternehmen. 

Gleichzeitig sollen verstärkt Synergien zwischen Markt
erschließungsmaßnahmen im In- und Ausland (ein
schließlich Messebeteiligungen) einerseits und der An
siedlungsstrategie des Landes Brandenburg andererseits 
geschaffen werden. 

Insgesamt soll der Bekanntheitsgrad des Landes Branden
burg als Wirtschafts- und Investitionsstandort gleicher
maßen wie die Bekanntheit und die Leistungsfähigkeit 
brandenburgischer Unternehmen erhöht werden. 

1.3	 Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung nach 
dieser Richtlinie besteht nicht. Vielmehr entscheidet die 
Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Er
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2	 Gegenstand der Förderung 

Nach dieser Richtlinie sind folgende Maßnahmen ein
zeln oder als Teil eines Gesamtkonzeptes zur Markt
erschließung im In- und Ausland förderfähig: 

- Gemeinschafts- und Brancheninformationsstände 
auf Messen und Ausstellungen mit überregionaler 
Bedeutung im In- und Ausland; 

- Begleitmaßnahmen zur Unterstützung von Markt
erschließungsinitiativen brandenburgischer kleiner 
und mittlerer Unternehmen im Rahmen von 

- Gemeinschafts- und Brancheninformations
ständen auf Messen und Ausstellungen mit 
überregionaler Bedeutung im In- und Ausland, 

- Unternehmerreisen im besonderen allgemeinen 
wirtschaftlichen Gesamtinteresse des Landes 
Brandenburg; 

- Vorbereitung, Organisation und Durchführung von 
Kontakt- und Kooperationsbörsen im In- und Aus
land mit besonderem Landesinteresse, 

- mit überregionaler Bedeutung und eigenständi
gem Charakter jedoch nur, sofern sie im Land 
Brandenburg stattfinden; 

- Vorbereitung, Organisation und Durchführung von 
Informations- und Schulungsveranstaltungen und 
-seminaren für Unternehmen, insbesondere zur Ver
mittlung von interkulturellen und außenwirtschaft
lichen Kompetenzen und Techniken sowie Finanzie
rungsmöglichkeiten von Markterschließungsmaß
nahmen. 

3	 Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger  sind wirtschaftsnahe - nicht auf 
Gewinn ausgerichtete - Institutionen mit Sitz im Land 
Brandenburg. Hierzu zählen insbesondere Kammern, 
Verbände und landesweit tätige sonstige Organisationen 
der Wirtschaftsförderung ohne Gewinnausrichtung. 

Eine Förderung ist nur möglich, wenn die geplanten 
Maßnahmen über die satzungsgemäßen oder im Gesell
schaftsvertrag festgelegten Pflichtaufgaben der Zuwen
dungsempfänger hinausgehen. 

4	 Zuwendungsvoraussetzungen 

4.1	 Gemeinschaftsprojekte im Rahmen von Messebeteili
gungen müssen sich auf Beteiligungen im Rahmen des 
Landesmesseplanes beziehen. 

4.2	 Begleitmaßnahmen zu Unternehmerreisen müssen sich 
auf Maßnahmen im besonderen allgemeinen wirtschaft
lichen Gesamtinteresse des Landes Brandenburg bezie
hen, das in der Regel durch eine politische Begleitung 
begründet wird. 

4.3	 Die Anzahl beteiligter Unternehmen sollte im Falle von 
Messebeteiligungen in der Regel nicht unter fünf, im 
Falle von Unternehmerreisen nicht unter zehn Unter
nehmen liegen. 
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4.4	 Der Antrag muss folgende Angaben und Informationen 
enthalten: 

- ein aussagefähiges Gesamtkonzept zur Maßnahme 
einschließlich einer ausführlichen Darstellung der 
Einzelmaßnahmen und deren Zielsetzung, 

- einen Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan 
- sowie eine Begründung des Antrags mit Blick auf 

das allgemeine wirtschaftliche Gesamtinteresse des 
Landes Brandenburg. 

4.5	 Zuwendungen dürfen nur für solche Vorhaben gewährt 
werden, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht 
begonnen worden sind. Beginn des Vorhabens ist der Ab
schluss eines der Ausführung zuzurechnenden Liefe
rungs- und Leistungsvertrages. Die Anmeldung zu einer 
Messe beziehungsweise Veranstaltung darf vor Antrag
stellung vorgenommen werden, ein Vertragsabschluss 
und/oder eine Anzahlung vor Antragstellung sind jedoch 
förderschädlich, es sei denn, die Bewilligungsbehörde 
hat einen vorzeitigen Maßnahmebeginn zugelassen. 

4.6	 Anträge zur Förderung von Gemeinschafts- und Bran
cheninformationsständen auf Messen und Ausstellun
gen mit überregionaler Bedeutung sollen spätestens 
zwölf Wochen nach der Bestätigung des jeweiligen 
Landesmesseplanes durch das Ministerium für Wirt
schaft in der Investitionsbank des Landes Brandenburg 
vorliegen. 

5	 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

5.1	 Zuwendungsart: Projektfinanzierung 

5.2	 Finanzierungsart: Anteilfinanzierung 

5.3	 Form der Zuwendung: einmaliger Zuschuss 

5.4	 Bemessungsgrundlage: 

Die Zuwendung für ein Gemeinschaftsprojekt nach die
ser Richtlinie kann bis maximal 90 vom Hundert der för
derfähigen Gesamtausgaben betragen. Die Zuwendung 
ist eine Kompensation für die dem Zuwendungsempfän
ger durch die Übernahme der gemeinwirtschaftlichen 
Tätigkeit entstehenden Ausgaben. 

5.4.1	 Folgende Ausgaben sind insbesondere förderfähig: 

- Ausgaben für externe Beratungs- und Personalleistun
gen, die zur Vorbereitung, Begleitung und Durchfüh
rung eines Gemeinschaftsprojekts notwendig sind; 

- Reisekosten Dritter, die als Experten für die in die 
Gemeinschaftsprojekte eingebundenen kleinen und 
mittleren Unternehmen eine besondere beratende 
oder begleitende Funktion haben, auf der Grundlage 
des Bundesreisekostengesetzes; 

- Ausgaben für die Vorbereitung, Organisation und 
Durchführung von mindestens je einem Vor- und 
Nachbereitungsseminar für Unternehmen und sons
tige Teilnehmer des Gemeinschaftsprojektes; 

- Ausgaben für die Anmietung von Veranstaltungs
räumen, die notwendige Technik und sonstige Infra
struktur; 

- Ausgaben für externes Betreuungspersonal (Hostes
sen) je eine Kraft pro jeweils angefangene fünf zu 
betreuende/beteiligte Unternehmen; 

- Ausgaben für Dolmetscherleistungen und Überset
zungen; 

- Beschaffungs- und Versandausgaben für Materia
lien zur Durchführung der Maßnahmen; 

- Ausgaben für die Produktion von mehrsprachi-
gen/fremdsprachigen Informations- und Präsenta
tionsmaterialien der beteiligten Unternehmen, so
weit sie im direkten Zusammenhang mit dem Ge
meinschaftsprojekt stehen. 

5.4.2 Für Gemeinschaftsprojekte im Rahmen von Messebe
teiligungen sind darüber hinaus förderfähig: 

- Standmiete, Messebau und Infrastruktur für die zur 
Durchführung des Gemeinschaftsprojektes notwen
digen zusätzlichen Flächen und Infrastruktur; 

- sonstige Ausgaben für Anmietung, Ausstattung und 
Betrieb des Gemeinschaftsbereiches; 

- Ausgaben des Katalogeintrags für den Gemein
schaftsstand. 

5.5 Folgende Ausgaben sind von einer Förderung nach die
ser Richtlinie ausgeschlossen: 

- eigene Personalaufwendungen und 
- Gemeinkosten des Antragstellers; 
- Bewirtungskosten; 
- Reisekosten 

- von Mitarbeitern des Antragstellers oder 
- sonstiger Beteiligter an der Maßnahme (mit 

Ausnahme der unter Nummer 5.4.1 dargeleg
ten); 

- von Unternehmensvertretern. 

6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

6.1 Die Informations- und Publizitätsvorschriften der Euro
päischen Kommission sind zu beachten. Dies gilt insbe
sondere für die Erstellung von Publikationen und Prä
sentationsmaterialien. 

6.2 Für die Gestaltung des allgemeinen Messebaus, der Pu
blikationen und sonstigen Präsentationsmaterialien sind 
die Vorgaben des Corporate Design des Landes Bran
denburg zu beachten. 

7 Verfahren 

7.1 Die Zuwendung wird auf Antrag gewährt. Anträge sind 
mit den in Nummer 4 dargelegten Unterlagen bei der 
Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), Stein
straße 104 - 106, 14480 Potsdam zu stellen (Bewilli
gungsbehörde). Antragsformulare sind bei der ILB er
hältlich. 
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7.2	 Nach Prüfung des Antrages leitet die Bewilligungsbe
hörde den Antrag zur Stellungnahme und Feststellung 
des allgemeinen wirtschaftlichen Gesamtinteresses an 
das Ministerium für Wirtschaft. Ausgenommen hiervon 
sind Anträge zu Gemeinschaftsbeteiligungen an Messen 
im Rahmen des Landesmesseplanes (vgl. Nummer 4.1), 
bei denen das allgemeine wirtschaftliche Gesamtinte
resse des Landes durch die Aufnahme in den Messeplan 
bereits als festgestellt gilt. 

7.3	 Auszahlungen erfolgen auf Anforderung bei der Bewil
ligungsbehörde unter Vorlage bezahlter Rechnungen. 
10 vom Hundert der Zuwendung werden erst nach Prü
fung des Verwendungsnachweises ausgezahlt. 

7.4	 Der abschließende Verwendungsnachweis muss einen 
qualifizierten Ergebnisbericht mit folgenden Angaben 
umfassen: 

7.4.1	 Bei der Durchführung von Gemeinschafts- beziehungs
weise Brancheninformationsständen sowie Unterneh
merreisen: 

- Anzahl der Firmenbesucher und Kontaktgespräche 
und Bewertung deren Potenziale, 

- Anzahl und Zielrichtung der durchgeführten Einzel
veranstaltungen, 

- Anzahl und Art der Teilnehmer, Kontaktgespräche 
und Bewertung deren Potenziale getrennt nach An
siedlungs- und Markterschließungskontakten, 

- Anzahl und Art der weiter zu verfolgenden Kontakte. 

7.4.2	 Im Falle von Kontakt- und Kooperationsbörsen im In
und Ausland: 

- Anzahl und Zielrichtung der durchgeführten Einzel
veranstaltungen, 

- Art und Anzahl der in- und ausländischen Teilnehmer, 
- Anzahl der Kontaktgespräche und Bewertung deren 

Potenziale, 
- Anzahl und Art der weiter zu verfolgenden Kontakte. 

7.4.3	 Im Falle von Informations- und Schulungsveranstaltun
gen und -seminaren: 

- Inhaltsbeschreibung,

- Anzahl und Art der Teilnehmer,

- Hinweise für gegebenenfalls weiteren Informations


bedarf. 

7.5	 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung von 
Zuwendungen sowie für den Nachweis und die Prüfung 
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche 
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück
forderung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu 
§ 44 LHO, soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichun
gen zugelassen oder vorgeschrieben sind. 

Über die Landeshaushaltsordnung hinaus sind die Re
gelungen auf der Grundlage bestehender und vorbehalt
lich noch zu erlassender einschlägiger Vorschriften der 

EU für den Strukturfondsförderzeitraum 2000 - 2006 zu 
beachten. 

8	 Geltungsdauer 

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. Sie tritt 
zum 31. Dezember 2006 außer Kraft. 

Errichtung der Kira Auguste Prinzessin 
von Preußen Musik und Kultur Stiftung 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern 
Vom 7. Dezember 2004 

Auf Grund von § 13 des Stiftungsgesetzes für das Land Bran
denburg (StiftGBbg) vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 150) wird 
hiermit die Anerkennung der „Kira Auguste Prinzessin von 
Preußen Musik und Kultur Stiftung“ mit Sitz in Potsdam öffent
lich bekannt gemacht. 

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Musik, Kunst und Kul
tur. Er wird verwirklicht durch die Förderung von Einzelkünst
lern, vor allem Nachwuchskünstlern, und Künstlergruppen insbe
sondere durch die Vergabe und Vermittlung von Stipendien sowie 
durch die Veranstaltung, Vermittlung und Förderung von Semina
ren, Fortbildungen und Vorträgen sowie durch die Veranstaltung 
und Förderung von Konzerten und anderen Darbietungen. 

Die Stiftung verwirklicht ausschließlich und unmittelbar ge
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstig
te Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Die gemäß § 4 Abs. 1 StiftGBbg zuständige Verwaltungsbehör
de für die Anerkennung einer Stiftung mit Sitz im Land Bran
denburg, das Ministerium des Innern, hat die Anerkennungsur
kunde am 7. Dezember 2004 erteilt. 

Errichtung der Stiftung Potsdamer Tafel 

Bekanntmachung des Ministeriums des Innern 
Vom 21. Dezember 2004 

Auf Grund von § 13 des Stiftungsgesetzes für das Land Bran
denburg (StiftGBbg) vom 20. April 2004 (GVBl. I S. 150) wird 
hiermit die Anerkennung der „Stiftung Potsdamer Tafel“ mit 
Sitz in Potsdam öffentlich bekannt gemacht. 

Zweck der Stiftung ist die Beschaffung und Weitergabe von Mit
teln im Sinne des § 58 Nr. 1 der Abgabenordnung, in erster Linie 
zur Förderung des Vereins Potsdamer Tafel e. V. 

Die Stiftung verwirklicht ausschließlich und unmittelbar ge
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstig
te Zwecke“ der Abgabenordnung. 
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Die gemäß § 4 Abs. 1 StiftGBbg zuständige Verwaltungsbehör
de für die Anerkennung einer Stiftung mit Sitz im Land Bran
denburg, das Ministerium des Innern, hat die Anerkennungs
urkunde am 21. Dezember 2004 erteilt. 

Familienzuschlag für dritte und weitere Kinder 
Folgerungen aus dem Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Juni 2004 
- BVerwG 2 C 34.02 

Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen 
45.7-2000-18 

Vom 10. Dezember 2004 

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 17. Juni 2004 in einem 
Einzelfall einem Beamten kindbezogene Familienzuschläge für 
ein drittes Kind auf der Grundlage der vom Bundesverfas
sungsgericht vorgegebenen Maßstäbe (vgl. Beschluss vom 
24. November 1998 - 2 BvL 26/91 u. a.) für die Jahre 2000 und 
2001 zugesprochen. Das Gericht hat zugleich festgestellt, dass 
die Verwaltungsgerichte befugt sind, Beamten mit mehr als 
zwei zu berücksichtigenden Kindern höhere familienbezogene 
Gehaltszuschläge zuzusprechen, soweit die bisher vom Gesetz
geber bestimmten kindbezogenen Leistungen im Einzelfall 
nicht den Vorgaben der Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichts vom 24. November 1998 (2 BvL 26/91 u. a.) entspre
chen. 

I.	 Verfahrenshinweise 

Auf Grund der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ist 
zu erwarten, dass Bezügeempfänger mit drei und mehr Kindern 
eine Überprüfung oder Neufestsetzung der kinderbezogenen 
Besoldung beantragen werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, 
dass die für Besoldung zuständigen Verwaltungsbehörden an die 
geltende Fassung des Bundesbesoldungsgesetzes gebunden und 
auf Grund des Gesetzesvorbehalts für Besoldung nicht befugt 
sind, davon abweichende Leistungen beim Familienzuschlag zu 
gewähren. 

Bei Anträgen auf erhöhte kindbezogene Leistungen beim Fami
lienzuschlag für dritte und weitere Kinder ist daher wie folgt zu 
verfahren: 

-	 Die Anträge sind abzulehnen, soweit sie über die gesetzlich 
geregelten Ansprüche hinausgehen. Die Antragsteller sind 
auf den Rechtsweg zu verweisen. 

Soweit gegen einen ablehnenden Bescheid auf erhöhte kind
bezogene Leistungen beim Familienzuschlag für dritte und 
weitere Kinder Widerspruch erhoben wird, ist dieser als un
begründet abzulehnen. 

- Soweit Ansprüche durch Erhebung einer Klage geltend ge
macht sind oder werden, ist beim Gericht eine Vorlage nach 
Artikel 100 des Grundgesetzes anzuregen. In jedem Fall 
sind bei einem zusprechenden Urteil Rechtsmittel einzule

gen mit dem Ziel, die Fragen der kindbezogenen Bezahlung 
für dritte und weitere Kinder erneut verfassungsgerichtlich 
würdigen zu lassen. 

Soweit Rechtsmittel nicht zugelassen werden, ist Antrag auf 
Zulassung der Berufung zu stellen und gegebenenfalls 
Nichtzulassungsbeschwerde einzulegen. 

Es wird deshalb gebeten, 

1.	 die Zentrale Bezügestelle des Landes Brandenburg, das Mi
nisterium der Finanzen zeitnah zu unterrichten, soweit der
artige Ansprüche durch Klageerhebung geltend gemacht 
worden sind oder werden (Anträge oder gegebenenfalls 
Widersprüche, die anderen Stellen der Landesverwaltung 
vorliegen, sind zuständigkeitshalber an die Zentrale Bezü
gestelle Cottbus abzugeben), 

2.	 die Obersten Landesbehörden bei Beamten, deren Besol
dung nicht durch die Zentrale Bezügestelle Cottbus festge
setzt wird, ebenfalls das Ministerium der Finanzen zeitnah 
zu unterrichten, soweit derartige Ansprüche durch Klage
erhebung geltend gemacht worden sind oder werden, 

3.	 die jeweils zuständigen Stellen, Anträge, Widersprüche und 
Klagen listenmäßig zu erfassen. 

II. Die Besoldungsregelungen zum Familienzuschlag für 
dritte und weitere Kinder 

Zur Begründung der ablehnenden Bescheide und gebotenen 
Rechtsmittel werden folgende Hinweise gegeben: 

Der Gesetzgeber hat mit den besoldungsrechtlichen Regelungen 
für dritte und weitere zu berücksichtigende Kinder sowie den 
weiteren allgemeinen steuerrechtlichen und sozialpolitischen 
Verbesserungen der vergangenen Jahre die verfassungsrecht
lichen Vorgaben zu den kindbezogenen Leistungen für dritte und 
weitere Kinder von Beamten berücksichtigt. 

Kindbezogene Besoldungsbestandteile, Kindergeld sowie steu
erliche Entlastungen sind gegenwärtig so bemessen, dass bei ei
ner Gesamtbetrachtung der Nettoabstand von Kind zu Kind ab 
dem dritten und weiteren unterhaltsberechtigten Kindern im 
Durchschnitt den Richtwert von 115 Prozent des sozialhilfe
rechtlichen Gesamtbedarfs für ein Kind erreicht und damit die 
verfassungsrechtlichen Vorgaben erfüllt werden. 

Seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahre 
1998 hat sich der Gesetzgeber mehrfach mit der Einhaltung der 
verfassungsrechtlichen Vorgaben befasst und dabei die Siche
rung des Abstandsgebotes geprüft. 

Die kindbezogenen Familienzuschläge sind mehrmalig entspre
chend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und fi
nanziellen Verhältnisse angepasst und jeweils erhöht worden. 
Der Besoldungsgesetzgeber hat die einzelnen Erhöhungsrege
lungen zusammengeführt und für drei und weitere Kinder nun
mehr einen einheitlichen Betrag ausgewiesen, der zuletzt zum 
1. August 2004 erneut auf 213,29 Euro (West 230,58 Euro) an
gehoben worden ist. 

Über diese besoldungsrechtlichen Verbesserungen hinaus kom
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men auch die allgemeinen Maßnahmen durch Erhöhung des 
Kindergeldes sowie die steuerlichen Entlastungen den Beam
tenfamilien zugute. Insbesondere durch das Vorziehen der 
3. Stufe der Steuerreform ist die Situation von Familien noch
mals deutlich verbessert worden. 

Das Bundesverfassungsgericht hat es seinerzeit dem Gesetzge
ber ausdrücklich freigestellt, das von der Verfassung vorgegebe
ne Ziel durch eine entsprechende Bemessung der Bruttobezüge, 
durch Teilhabe am allgemein gewährten Kindergeld oder durch 
steuerliche Lösungen zu erreichen oder alle diese Möglichkeiten 
miteinander zu verbinden. 

Der Gesetzgeber hat seit 1998 mehrfach das allgemeine Kinder
geld und die kindbezogenen Besoldungsbestandteile erhöht so
wie eine steuerliche Entlastung von Familien mit Kindern vor
genommen. 

1.	 Erhöhung des allgemeinen Kindergeldes 

Die finanzielle Situation von Familien ist insbesondere 
durch die dreimalige, deutliche Erhöhung des Kindergeldes 
verbessert worden. So ist bereits zum 1. Januar 1999 das 
Kindergeld für erste und zweite Kinder von 112,48 Euro auf 
127,82 Euro angehoben worden. Die zweite Kindergeld
erhöhung folgte zum 1. Januar 2000 von 127,82 Euro auf 
138,05 Euro für erste und zweite Kinder. Zum 1. Januar 
2002 ist das Kindergeld für erste und zweite Kinder noch
mals auf jetzt 154 Euro angehoben worden. 

2.	 Steuerliche Entlastung von Familien 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Beamtenfa
milien mit Kindern sind in den letzten Jahren vor allem auch 
durch die steuerrechtlichen Entlastungsmaßnahmen verbes
sert worden, zuletzt mit dem Vorziehen der dritten Stufe der 
Steuerreform zum 1. Januar 2004. Die Steuerentlastungsge
setze haben besonders Familien mit geringen und mittleren 
Einkommen entlastet und deutlich mehr finanziellen Spiel
raum gebracht. 

Die steuerlichen Kinderfreibeträge sind erhöht worden. Zu
sätzlich kann ein neuer Freibetrag für die Betreuung, Erzie
hung und Ausbildung jedes Kindes gewährt werden. Ab 
2002 können darüber hinaus erwerbsbedingte Kinderbetreu
ungskosten als außergewöhnliche Belastung geltend ge
macht werden. 

3.	 Erhöhung der kindbezogenen Besoldung 

Seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 
24. November 1998 (a. a. O.) hat der Gesetzgeber die kind
bezogenen Familienzuschläge für dritte und weitere Kinder 
mehrmalig entsprechend der Entwicklung der allgemeinen 
wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse angepasst 
und jeweils erhöht. 

Der Besoldungsgesetzgeber hat unmittelbar nach der Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichts mit Artikel 9 § 2 
des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgeset
zes 1999 - BBVAnpG 99 (BGBl. I S. 2198) zunächst eine 

Regelung geschaffen, wonach der Familienzuschlag nach 
Anlage V des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) bereits 
für die Zeit ab dem 1. Januar 1999 für die Jahre 1999 und 
2000 pauschal und einheitlich für das dritte und jedes weite
re zu berücksichtigende Kind um je 200 DM (102,26 Euro) 
monatlich erhöht worden ist. 

In den folgenden Jahren hat der Gesetzgeber die Beträge des 
Familienzuschlags für dritte und weitere Kinder mehrfach 
erhöht und den ursprünglichen Erhöhungsbetrag ab dem 
dritten Kind in die Anlage V zum BBesG eingefügt, nämlich 
mit dem 

-	 Gesetz zur Neuordnung der Versorgungsabschläge vom 
19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1786) für das Jahr 2001,

-	 Sechsten Gesetz zur Änderung besoldungsrechtlicher 
Vorschriften vom 14. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3702) 
ab 2002, 

-	 Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 
2003/2004 - BBVAnpG 2003/2004 (BGBl. I S. 1798) 
entsprechend der allgemeinen linearen Anpassung in 
drei Schritten, zuletzt zum 1. August 2004. 

4.	 Mit den Regelungen im Besoldungs-, Steuer- und Kinder
geldrecht ist der Gesetzgeber seiner Pflicht zur verfassungs
konformen Anpassung der Bezahlung für die dritten und 
weiteren Kinder nachgekommen. Die Ergebnisse führen zu 
einer verfassungsgemäßen Alimentierung auch der Beamten 
mit drei und mehr Kindern. 

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist 
für die Frage, ob das von der Verfassung gesetzte Ziel er
reicht ist, entscheidend, dass der Beamte nicht wegen der 
größeren Kinderzahl finanziell so eingeschränkt ist, dass er 
auf die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse ganz oder 
teilweise verzichten muss. Bei einer Nettoabweichung von 
weniger als 1 Prozent ist das nicht der Fall. Dass es bei der 
kindbezogenen Nettobezahlung in Bezug auf den Richtwert 
von 115 Prozent des durchschnittlichen sozialhilferecht
lichen Gesamtbedarfs zu geringfügigen Schwankungen 
kommen kann, hat der Gesetzgeber in seine Überlegungen 
einbezogen, als er sich dafür entschieden hat, pauschalierte 
und von Besoldungsgruppen und den individuellen Steuer
sätzen der Beamten unabhängige Kinderzuschläge zu zah
len. 

5.	 Generell wird darauf hingewiesen, dass sich die Grundan
nahmen und Vorgaben, wie sie seinerzeit vom Bundesver
fassungsgericht den Vergleichsberechnungen zugrunde ge
legt worden sind, zwischenzeitlich wesentlich verändert ha
ben, so dass die Berechnungen nicht unverändert fortgeführt 
werden können. Dies gilt beispielsweise für die Ermittlung 
der zu berücksichtigenden Durchschnittsmieten ab dem Jahr 
2003 beziehungsweise der Vorgabe eines pauschalen Kir
chensteuerabzuges ab dem Jahr 2005 bei der Berechnung 
von Nettobezügen. 

6.	 Daneben wird darauf hingewiesen, dass gemäß dem Be
schluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. November 
1998 - 2 BvL 26/91 u. a. - Besoldungsansprüche zeitnah, al
so für laufende Haushaltsjahre, geltend gemacht werden 
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müssen. Ansprüche aus vergangenen Haushaltsjahren sind Zulassung von Prozessagenten bei den Gerichten 
auch aus diesem Grund zurückzuweisen. der Sozialgerichtsbarkeit des Landes Brandenburg 

Das Rundschreiben des Bundesministeriums des Innern Bekanntmachung des Präsidenten 

- D II 1 - 221 390/2 - vom 2. November 2004 ist bei den vorste- des Landessozialgerichts für das Land Brandenburg 

henden Ausführungen berücksichtigt worden. Vom 21. Dezember 2004 

Gemäß § 73 des Sozialgerichtsgesetzes und § 157 Abs. 3 der Zi
vilprozessordnung wurde folgender Rentenberater in dem Um
fang seiner Zulassung als Rentenberater nach Artikel 1 § 1 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Rechtsberatungsgesetzes zum münd
lichen Verhandeln vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit 
des Landes Brandenburg zugelassen: 

Herr Rentenberater 
Andreas Wolff 
Birkenstraße 70 

40233 Düsseldorf. 
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